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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Nationalrätin Margret Kiener Nellen (sp, BE) sah in den unterschiedlichen
Höchstbeträgen der EO-Entschädigungen bei Militärdienst und Mutterschaft –
derjenige bei Mutterschaft beläuft sich auf CHF 196 pro Tag, während der Höchstbetrag
der Gesamtentschädigung bei Militärdienst CHF 245 betragen kann – eine «grobe und
nicht zu rechtfertigende Ungleichheit» und somit eine Verletzung des
Gleichstellungsartikels. 2019 hatte sich der Bundesrat gegen die Motion Kiener Nellen
ausgesprochen, die diesen Umstand beheben wollte. Er hatte dabei auf andere
laufende Gesetzgebungsvorhaben «zugunsten der Mütter und Familien» verwiesen, die
bereits Mehrausgaben für die EO mit sich bringen würden – namentlich die
Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen (Pa.Iv.
18.092), die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und
Angehörigenbetreuung (BRG 19.027), den indirekten Gegenvorschlag zur
Vaterschaftsurlaubs-Initiative (Pa.Iv. 18.441) sowie die Einführung eines
Adoptionsurlaubs (Pa.Iv. 13.478). Zusätzliche Ausbauprojekte könnten den Erfolg dieser
Vorhaben beeinträchtigen, so der Bundesrat. Entgegen der Meinung des Bundesrates
hatte der Nationalrat der Motion in der Frühjahrssession 2021 mit deutlichen 132 zu 52
Stimmen bei sieben Enthaltungen unter Opposition der gesamten SVP-Fraktion
diskussionslos zugestimmt. 
Im März 2022 empfahl eine knappe Kommissionsmehrheit dem Ständerat ebenfalls, der
Motion zuzustimmen. Sie erachtete die Ungleichbehandlung, die darauf beruht, dass
die EO für Mütter im Unterschied zu Militärdienstleistenden keine Kinderzulage, keine
Betreuungszulage sowie im Falle einer selbständigen Erwerbstätigkeit auch keine
Betriebszulage vorsieht, als «nicht mehr zeitgemäss». Die Kommissionsminderheit
brachte hingegen als Gründe für ihre ablehnende Empfehlung vor, dass
Betreuungszulagen in diesem Falle nicht notwendig seien, da sich die Mütter während
des Mutterschaftsurlaubs ja selber um die Kinder kümmern könnten, und dass
Mutterschaft – im Gegensatz zum Militärdienst – nicht obligatorisch sei. Mit
Stichentscheid des Präsidenten Thomas Hefti (fdp, GL) folgte der Ständerat in der
Sommersession 2022 der Kommissionsminderheit und lehnte die Motion Kiener Nellen
denkbar knapp ab. Hingegen befürwortete er gleichzeitig eine Motion Marti (sp, ZH; Mo.
19.4110), mit der eine Betriebszulage bei Mutterschaftsentschädigung von
Selbstständigerwerbenden eingeführt werden soll. Diesen Willen hatte der Ständerat
bereits in der Wintersession 2019 kundgetan, als er eine gleichlautende Motion Maury
Pasquier (sp, GE; Mo.19.4270) befürwortet hatte. 1

MOTION
DATUM: 08.06.2022
MARLÈNE GERBER

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Identische Motionen für eine Betriebszulage bei Mutterschaftsentschädigung von
Selbständigerwerbenden reichten Min Li Marti (sp, ZH; Mo. 19.4110) im Nationalrat und
Liliane Maury Pasquier (sp, GE; Mo. 19.4270) im Ständerat ein. Da bei der Wehrpflicht
eine Betriebszulage für Selbständigerwerbende vorgesehen sei, solle eine solche auch
in der Mutterschaftsversicherung, die ebenfalls in der Erwerbsersatzordnung geregelt
wird, eingeführt werden, forderten die Motionärinnen. Wie während des Militärdienstes
hätten Selbständigerwerbende auch während der Mutterschaft laufende
Betriebskosten. 
Die Forderung traf auf breite Zustimmung: Nachdem der Bundesrat die Annahme
beider Motionen ohne weitere Ausführungen empfohlen hatte, stimmten ihnen sowohl
Ständerat als auch Nationalrat in der Wintersession 2019 diskussionslos und
stillschweigend zu. 2

MOTION
DATUM: 20.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.23 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



In der Herbstsession 2020 behandelte der Nationalrat die Motion Maury Pasquier (sp,
GE; Mo. 19.4270), inzwischen übernommen von Liliane Baume-Schneider (sp, JU), für
die Schaffung einer Betriebszulage bei Mutterschaftsentschädigung von
Selbständigerwerbenden, obwohl er die gleichlautende Motion Marti (sp, ZH; Mo.
19.4110) bereits im Vorjahr angenommen hatte. Weder im Kommissionsbericht noch im
Rat wurde jedoch die Annahme der Motion Marti durch den Nationalrat erwähnt. Im
Unterschied zu damals lag nun ein Minderheitsantrag der Kommission auf Ablehnung
vor: Die Minderheit erachtete eine weitere Belastung der EO finanzpolitisch als nicht
tragbar. Mit 128 zu 44 Stimmen (bei 7 Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat aber
erneut für das Anliegen aus; die ablehnenden Stimmen stammten von der Mehrheit der
SVP-Fraktion sowie von zwei Mitgliedern der CVP. 3

MOTION
DATUM: 24.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der nationalrätlichen Herbstsession 2021 wurde die Forderung nach einem
ergänzenden, bezahlten Vaterschaftsurlaub von maximal 14 Wochen, eingebracht in
Form einer parlamentarischen Initiative Bertschy (glp, BE), mit 38 zu 110 Stimmen (bei
38 Enthaltungen) klar abgelehnt. Unterstützung erhielt das Anliegen lediglich von der
geschlossenen GLP-Fraktion, einer Mehrheit der SP-Fraktion und insgesamt drei
Mitgliedern aus den Fraktionen der Grünen und der Mitte. Die Grünen-Fraktion enthielt
sich beinahe gänzlich der Stimme – ebenso wie eine Minderheit der SP und zwei
Ratsmitglieder der Mitte. Fünf SP-Mitglieder stellten sich gar gegen die Initiative. Die
fehlende Unterstützung aus dem linken Lager war in der Ausgestaltung der Vorlage
begründet. So befürchtete Flavia Wasserfallen (sp, BE) im Rat, dass bestehende,
grosszügigere Urlaubsregelungen für die Mutter bei Annahme der Initiative auf 14
Wochen reduziert werden könnten. Die Bestärkungen der GLP-Nationalrätin Bertschy,
dass es ihr keinesfalls um die Kürzung bestehender Lösungen gehe, sondern um eine
ergänzende Lösung für den Vater im selben, bekannten Umfang, verfingen im
Nationalrat auf linker Seite nicht. Min Li Marti (sp, ZH) bestätigte ferner gegenüber dem
Tages-Anzeiger, dass je 14 Wochen einigen Linken zu wenig weit gingen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2021
MARLÈNE GERBER

In der Sommersession 2022 stimmte der Ständerat stillschweigend einer Motion Marti
(sp, ZH) zu, die eine Betriebszulage bei Mutterschaftsentschädigung von
Selbständigerwerbenden einführen will. Durch die Betriebszulage für
Selbständigerwerbende bei Mutterschaft analog der Betriebszulage bei
Militärdienstleistenden soll eine Ungleichbehandlung der Geschlechter behoben
werden, die gemäss Kommissionssprecherin Häberli-Koller (mitte, TG) das Resultat
eines historischen Kompromisses ist, der nicht mehr zeitgemäss sei. Damit wird es auch
selbständig erwerbstätigen Frauen in Zukunft möglich sein, einen Teil der laufenden
Betriebskosten während des Mutterschaftsurlaubs zu decken. Seinen Willen zur
Einführung einer solchen Betriebszulage hatte der Ständerat bereits im Jahr 2019 durch
Annahme einer Motion Maury Pasquier (sp, GE; Mo. 19.4270) bekundet. Die Arbeiten zur
Umsetzung dieses Anliegens seien übrigens bereits angelaufen, versicherte
Kommissionsmitglied Hannes Germann (svp, SH) im Rat. 

Zeitgleich lehnte der Ständerat mit Stichentscheid des Präsidenten eine Motion Kiener
Nellen (sp, BE; Mo. 19.3373) ab, die den gleichen Höchstbetrag der EO-
Gesamtentschädigung bei Mutterschaft und Militärdienst forderte. Somit blieb ein Teil
des historischen Kompromisses, nämlich die Ungleichbehandlung von Dienstleistenden
und Müttern bei den EO-Entschädigungen bestehen: Die Kinderzulage und die
Kinderbetreuungszulage werden nach wie vor ausschliesslich an Militärdienstleistende
entrichtet. 5

MOTION
DATUM: 08.06.2022
MARLÈNE GERBER

1) AB NR, 2021, S. 378; AB SR, 2022, S. 435 ff.; Bericht SGK-SR vom 28.3.22
2) AB NR, 2019, S. 2427; AB SR, 2019, S. 1161
3) AB NR, 2020, S. 1840 f.; Bericht SGK-NR vom 26.6.20
4) AB NR, 2021, S. 1972 ff.; TA, 24.9.21
5) AB SR, 2022, S. 435 ff.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.23 2


